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Leute sind. Letztern misste — wieder wie bei unsern
Evangelischen — ein Gratisbeitritt ermdglicht werden, ent-
sprechend ebenfalls dem <unentgeltlichen» staatlichen Un-
terricht.

Nehmen wir den Ausschluss des Religionsunterrichts
aus der Volksschule deshalb in Aussicht, damit der immer
neu sich um ihn drehende unfruchtbare Streit ein Ende
finde, so setzen wir damit in Verbindung eine zweite kiinf-
tige Gesetzesbestimmung: das Verbot, dass geistliche
Personen in offentlichen Schulen weltlichen Unterricht
ertheilen. Damit ist keiner Partei als solcher wehe ge-
than, die Maassregel trifft die Gesammtheit in gleicher
Weise. Ausserhalb der Schule verbleibt der Religion und
ihren Lehrern die ungehindertste Bewegung. Verfassung
und Gesetz lassen da durchaus freie Hand.

So weit wird nun freilich der <Erziehungsfreund» nicht
mit uns einig gehen. Obschon wir unentwegt gleiches
offentliches Recht fir Alle fordern, haben wir in weiterm
Gegensatz zu unsern ultramontanen Miteidgenossen noch ein
spezielles Bedenken gegen Lehrschwestern und Schulnonnen,
— nicht etwa weil diese katholisch sind, der «Beobachter»
dagegen auf protestantischem Boden steht, oder weil wir
die Konzentration der Lehrfrauen fir den Unterricht, ihre
Anspruchslosigkeit, ihre Berufstreue nicht anerkennten, oder
auch den Werth nicht, den jede Konkurrenz auch auf dem
Gebiet der Schule schafft, sondern weil wir es fiir hochst
unpolitisch halten, dass ein grosser Theil der schweizeri-
schen Jugend Schulfrauen anvertraut wird, denen ausser
ihrem Gott oder seinen Stellvertretern, ihren Obern und
den vier Winden ihres Zimmerchens das ibrige Leben ein
wildfremdes Gebiet bleiben muss. Obgenannter Gegensatz
liegt darin: Die Lehrfrauen wollen nur oder mindestens in
erster Linie fir den Himmel erziehen, die staatliche Schule
dagegen mdochte vorab fir das irdische Dasein und dessen
Wolgestaltung vorbauen. Gegner von Lehrerinnen an sich
sind wir ja bekanntermaassen nicht; nur seien sie welt-
lichen Standes! Die Romer liessen so lange durch Sklaven
ihre Sohne erziehen, bis diese selber fir die Sklaverei reif
waren. Diese geschichtliche Thatsache soll uns als War-
nung gelten!

Also behellige man die Bundesbehdrden nicht linger
mit einer fruchtlosen Berufung auf einen Verfassungsar-
tikel, der nur durch gesetzliche Ausgestaltung gleiches
Recht fir Alle schaffen kann. Ist ein solches Gesetz noch
heute eine Unmoglichheit, so stehe es doch unverkiirzt auf
dem Programm der Zukunft!

Aus der Wandermappe eines Osterreichischen Lehrers.
(,Volksschule* Wien.)

Im dussersten Westen unserer Monarchie, in Vorarl-
berg, brachte mir der Aufenthalt an einigen nicht unbe-
deutenden Industrieorten angenehme Tage. Bald aber nahm
ich den Weg unter die Fiisse und pilgerte in ein ziemlich
entlegenes, wegen seiner Naturschonheiten vielgepriesenes
Thal. Ein Dorfchen um das andere wurde abgesucht. Jeder
Kollege, dessen ich habhaft werden konnte, wurde aus
seinen vier Winden getrommelt. Oft gelang es mir, die
bis iber’s Kinn zugekndpften Schulmonarehen aufthamen
zu machen. Zuweilen freilich war es eine schwierige Auf-
gabe; denn misstrauischere Naturen hatte ich unter Kollegen
bisher noch nie getroffen. Dieser Bezirk ist aber auch ein
Winkel, in welchem die Nebel der mittelalterlichen Geistes-
knechtschaft noch greifbar liegen, und wo der Lehrerstand
trotz des Reichsschulgesetzes noch von einem fanatischen
Klerus abhingig ist. Hier darf der Lehrer nur hinter dem
Ofen etwas liberal denken und tief iu den Taschen die
Finger krimmen. Das Volksschulgesetz ist allda durch
Erlasse verkleistert und durch Gehenlassen verrostet, so

dass es nur eine armselige Karrikatur dessen darstellt,
was es eigentlich sein sollte. Hier herrscht das grosste
Geschrei Gber den Druck der achtjahrigen Schul-
pflicht. Wenn man aber in einer Schule nachschaut, so
findet man, dass im Sommer kein iiber 10 Jahre altes
Kind dieselbe besucht; ebenso werden die auf das 13. und
14. Altersjahr fallenden Wintersemester fast ginzlich ausser
Acht gelassen. Und die Lehrerbesoldung? Freund, dieser
Punkt ertrigt eigentlich die Nachfrage nicht! Der Unter-
lehrer bezieht fl. 180 Jahresgehalt; das Einkommen bei
einer einklassigen (ungetheilten) Schule steigt auf fl. 330.
Das gilt schon als glianzend. Oft wird unter der Hand
mit der Gemeinde eine Vereinbarung auf geringere Besol-
dung gemacht. Nur Ein Glick fir den armen Teufel von
Lehrer ist hierzulande zu finden: heirathslustige alte Jung-
fern reichen gern einem Padagogen die Hand. Solche
Fille sind sehr hdufig. Der Lehrer kommt so zu Haus
und Hof oder irgend einem Geschift, um das hauptsich-
lich er sich kimmert und die Schule nur noch als bequeme
Nebensache betrachtet. Wie sich ein Lehrer hier anders
durchbringen kann, ist mir bei den hohen Lebensmittel-
preisen ein vollstindig ungeldostes Rathsel. Solche Ver-
haltnisse finden sich im Jahr 1879 in einer Provinz Qester-
reichs, in der freilich die Riickschrittspartei das unbestrit-
tene Regiment fihrt. — (Da muss das Zukunftsloch der
Arlbergbahn einigen Luftzug bringen.)

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehungs-

rathes.
(Sitzung vom 24. Mirz.)
Wahlgenehmigungen 2
Hr. D. Wohlgemuth, Verweser in Zollikerberg, zum Lehrer daselbst.
» O. Diener, » Uster, n

n n ”
Frl. E. Morf, Verweserin in Hofstetten/Elgg, zur Lehrerin daselbst.
Hr. Robert Brunner, Lehrer in Madetsweil, zum Lehrer in Zirich.
» Ed. Bolleter, = » Aussersihl, . o &
» Al Hartmann, Verweser in Ziirich, » »  daselbst.
» J. Heuscher, Verweser in Gossau, zum Lehrer in Hirslanden.
» Gottl. Kessler, Verweser an der Sekundarschule Ménchaltorf,
zum Lehrer daselbst.

An Stelle des zuriicktretenden Hrn. Dr. Strickler wird in die
Kommission fiir Begutachtung des revidirten Geschichtslehrmittels
von Vogelin und Miller ernapnt Hr. Dr. J. Brunner, Professor an
der Industrieschule.

Nachfolgende Gemeinden haben bei den Erneuerungswahlen ihre
Primarlehrer nicht wieder bestitigt:

Bezirk. Gemeinde. Zah! der Lehrer Nichtbestitigte Lehrer.
iiberhaupt. nicht bestidt. Amtsantritt Geburtsjahr.
in der Gemeinde.

Zirich: Birmensdorf 2 1 1864 1841
Dietikon (kath.) 2 1 1868 1848

Wytikon 1 1 1853 1832

Affoltern:  Rossau 1 1 1845 1820
Aeugsterthal 1 1 1872 1820

Horgen: Hirzelhohe 1 i 1876 1829
Meilen: Zumikon 1 1 1877 1841
Hinweil : Oberdiirnten 2 1 1878 1848
Uster : Nossikon 1 1 1864 1831
Pfiffikon: Sennhof 1 1 1873 1817
Winterthur: Dynbard 1 1 1872 1838
Eschlikon 1 1 1862 1818

Toss 5 3 1876 1850

1870 1840

1869 1836

Neubrunn 1 1 1864 1834

Biilach: Rafz 3 2 1852 1829
1872 1847

Dielsdorf: Dainikon 1 1 1875 1835

Der Seminaristenturnverein erhélt fiir das abgelaufene Schuljahr
einen Staatsbeitrag von 100 Fr.

Die Griindung einer Gewerbeschule in Riesbach wird genehmigt.
Diese Schule-zdhlt nachfolgende Abtheilungen mit nebenstehender
Schiiler- und Stundenzahl:



	Aus der Wandermappe eines österreichischen Lehrers

